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RASENREIHENgRäbER finden Sie auf un-
serem Friedhof in verschiedenen Anlagen, 
sowohl als Sarg- oder als Urnengräber. Die 
günstigeren Reihengräber werden durch die 
Friedhofsverwaltung vergeben, sind jeweils 
nur mir 1 Sarg/Urne belegbar und nicht ver-
längerbar. Eine Grabeinfassung ist nicht vor-
gesehen.

Die gRüNpflEgE erfolgt durch die Friedhofs- 
gärtnerei entsprechend Standort und Boden-
beschaffenheit.
Das Abstellen von Schalen, Gestecken, Vasen 
und Grablichtern ist im Rasenbereich und auf 
den Grabstellen generell nicht gestattet.

SARgREIHENRASENGRAB:
Kapazität: 1 Sarg
Ruhezeit: 25 Jahre
Das Nutzungsrecht ist nicht verlängerbar.
Stein: liegend und bodenbündig entsprechend 
der aktuellen Gestaltungssatzung, Keine erha-
bene Schriften oder Elemente
Nutzungsrecht/Jahr (x25): €   85,00
Beisetzungsgebühren ca.: € 1.250,00
Gesamtkosten ca.: €  3.375,00

URNENREIHENRASENGRAB:
Kapazität: 1 Urnen
Ruhezeit: 20 Jahre
Das Nutzungsrecht ist nicht verlängerbar.
Stein: liegend und bodenbündig entsprechend 
der aktuellen Gestaltungssatzung, Keine erha-
bene Schriften oder Elemente
Nutzungsrecht/Jahr (x20): €   70,00
Beisetzungsgebühren ca.: € 650,00
Gesamtkosten ca.: €  2.050,00

Andere Rasengräber in Gartenlage sind Wahlgräber mit einem 
gesonderten Pflegevertrag über die gesamte Nutzungsdauer.Genannte Kosten sind gerundet 

und werden nach der aktuellen 
Gebührenordnung berechnet.


